
18 Höhe des Schulgeldes. — Auszug aus den Bedinungen für den Bezug von Gas etc. Teil I.

6. Städtische Vorschulen I und II: In allen Klassen jährlich 100 Mk. für Einheimische,
für Auswärtige hier in Pension 120 Mk., nicht hier in Pension 150 Mk.

7. Städtische Bürgerschulen: Für Einheimische frei, für Auswärtige 42 Mk. jährlich.

8. Obligatorische, gewerbliche Fortbild ungs - Schul e: 6 Mk. jährlich für Pflicht

schüler und 9 Mk. für freiwillige Teilnehmer.

9. Kaufm. Fortbildungsschule: 30 Mk. jährlich für Pflichtschüler und 36 Mk. für frei

willige Teilnehmer.

10. Königliche Baugewerk sch ule: Winter- wie Somraerhalbjahr 80 Mk.

11. Kgl. Kunstgewerbe- und gewerbliche Z e i c h en s c h u 1 e, für das Halbjahr bei

der Aufnahme zu entrichten, a. Tagesuntorricht: 1. für Kunsthandwerker etc. für wöchentlich

bis 8 Stunden 15 Mk., für 9—16 Stunden 20 Mk., für den gesamten Tagesunterricht 30 Mk.
2. Schülerinnen 40 Mk. b. Abendunterricht: für wöchentlich bis zu 6 Stunden 10 Mk., für

7—10 Stunden 12 Mk. Reichsausländer haben als Tagesvollschüler das fünffache der vor

stehenden Beträge als Schulgeld zu zahlen.

Auszug
aus den Bedingungen für den Bezug von Gas, Wasser und Elektrizität

aus den städtischen Anstalten.

I. Gas.

. Die Anmeldung zum Gasbezug hat bei der Direktion des städtischen Gaswerks, Leip

ziger Str. Nr. 76, schriftlich zu erfolgen.
Die Abgabe von Gas erfolgt vermittels Gasmesser, in geeigneten Fällen auch durch
Münzgasmesser. Der Verbrauch wird monatlich in Rechnung gestellt. Gasmesser und
Münzgasmesser werden erstmalig kostenlos angebracht, sie bleiben Eigentum der Stadt
und werden gegen eine vierteljährliche Miete bereitgestellt.
Der Preis des Gases beträgt bis auf weiteres:

a) 30 Pfg. für 1 cbm,
b) für Kraftgas, wenn es besonders gemessen wird, wird der cbm mit 25 Pfg. be

rechnet. Hierbei ist der Anschluß einer Leuchtflamme im Motorenraum gestattet.

c) für Gas zu gewerblichen Zwecken (Beleuchtungszwecke ausgeschlossen) 25 Pfg. bei
einer Abnahme von mindestens 10000 cbm innerhalb eines Rechnungsjahres (1. April

bis 31. März).
d) Bei gewährleisteter Gasentnahme, nicht unter 5000 cbm jährlich, können durch Be

schlußfassung der gewerblichen Kommission auf vorgenannte Preise noch besondere

Ermäßigungen bewilligt werden.
Bei Gasabgabe durch Münzgasmesser erhält man für 10 Pfg. 625 Liter Gas, die Gas

preiserhöhung wird besonders in Rechnung gestellt.
Auf Wunsch gibt das Gaswerk zu Münzgasanlagen und sonst in geeigneten Fällen

 einfache Lampen, Kocher und Tische gegen eine Jahresgebühr von 1.— Mk. pro Brenner oder

Tisch in Miete. Ebenso wird in geeigneten Fällen auch die Leitungsanlage auf städtische

Kosten hergestellt und den Gasabnehmern mietweise überlassen.
In den Fällen, wo es sich nicht um einen laufenden Bedarf, sondern um eine Bereit

haltung handelt, ist neben den Beträgen für Gas und Gasmessermiete noch eine Bereit

stellungsgebühr zu entrichten.
Der Mietpreis für einen 3 flammigen Gasmesser und Münzgasmesser beträgt monatlich

0,40 M. und steigt mit zunehmender Flammenzahl auf 10 Mk. für einen 300flaminigen Messer.

Jede neu angelegte Gasleitung, ebenso jede weserttliche Erweiterung wird vor dem

Anschluß an das städtische Leitungsnetz geprüft.
Bei Aufgeben einer Wohnung ist dem Gaswerk Mitteilung zu machen, andernfalls der

 frühere Inhaber für den Gasmesser als auch den weiteren Gasverbrauch verantwortlich ist.

Wo bei einem Wohnungswechsel Lampen und Kocher abgenommen werden, sind als
bald die Leitungsenden durch Einschraubstöpsel wieder gasdicht zu verschließen.

II. Wasser.

Geschäftsstelle: Königstor 7.

Jeder Bewohner der Stadt Cassel, der die städtische Wasserleitung in seiner Wohnung
benutzen will, ist zur Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Wasserwerkes, Wolfsschlucht 15. j, auf

vorgeschriebenem Formular, das bei dieser, der Kasse der gewerblichen Werke und der Stadt
hauptkasse kostenlos erhältlich ist, verpflichtet. Die Benutzung der öffentlichen Wasser
ausläufe steht unentgeltlich jedermann frei.


